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Ü.b~rlejtungsvertrag

Bezuq: Ihr Schreiben vom 20. März 2004

Sehr geehrter Herr Weisheit,

vielen Dan,k für Ihr Schreiben vorn 20. Mä~ 2004, mit dem Sie sich nach der Geltung von

Artikel 2 des ü'berleitungsvertrages erkUndigt hatten.. . . .

J Ihre Annahme, wonach J\rtikel.2 Abs. } des Überleitungsvertrages (8G81. 1955 11S. 405)
,f»'-. • • •

weiterhin ~nKraft sei, ist zutreffend. ~nder Vereinbarung vom 27. /28. September 1990 zu

dem Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den drei

Mächten (in der geänderten Fassunq) sowie zu dem Vertrag zur Regelung aus Krieg und Be-'

satzung entstandener Fragen (in der geänderten Fassunq) (BGB1.1990 11S. 1386) ist unter

Ziffer 3 bestimmt, dass unter anderem Artikel 2 Abs, 1 des Überleitungsvertrages in Kraft
bleibt.

.Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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(Dr. Hiestand)


